
 
Allgemeine Zahlungsinformationen 
für die Entrichtung von Mitgliedsbeiträgen  
innerhalb der Gewerkschaft vida 
 
 
 
Mitglieder sind lt. den geltenden vida Statuten verpflichtet ihren Mitgliedsbeitrag 
monatlich an vida zu leisten sowie alle Änderungsmeldungen die die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages betreffen rechtzeitig an vida zu melden.  
 
Für die Zahlung des Mitgliedsbeitrages stehen neu eintretenden Mitgliedern folgende 
Zahlungsmöglichkeiten zur Auswahl: 
 
 
 

 Einziehungsauftrag/Lastschriftenverfahren 
Hiermit wird die Gewerkschaft vida vom Mitglied ermächtigt widerruflich, die zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zulasten des vom Mitglied angegebenen 
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch kontoführende Bank des 
Mitglieds ermächtigt, die Lastschrift einzulösen, wobei für diese keine 
Verpflichtung zur Einlösung besteht. Insbesondere dann, wenn das Konto des 
Mitglieds nicht die erforderliche Deckung aufweist. Mitglieder haben das Recht, 
innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen 
die Rückbuchung bei ihrer Bank zu veranlassen. 
 

 Lohn-/Gehaltsabzug (Betriebsabzug) 
Sollte der Betrieb in dem das Mitglied beschäftigt ist mit vida ein 
Betriebsabzugsverfahren vereinbart haben, kann nach Wunsch des Mitglieds ein 
Lohn-Gehaltsabzug (Betriebsabzug) erfolgen.  
 
Mitglieder erklären sich bei dieser Abzugsvariante einverstanden, dass der 
Gewerkschaftsbeitrag durch den/die ArbeitgeberIn (DienstgeberIn) von ihrem 
Gehalt abgezogen wird. Mitglieder ermächtigen somit den/die ArbeitgeberIn 
(DienstgeberIn, alle im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen 
personenbezogenen Daten im Sinne des DSG § 6 (1) bzw. § 7 an den ÖGB bzw. 
an vida zu übermitteln. 
 
Sollte das Mitglied den Lohn-/Gehaltsabzug im Betrieb nicht mehr wünschen 
oder das Mitglied aus dem Betrieb ausscheiden bzw. wenn der Abzug des 
Mitgliedsbeitrages über den Betrieb nichtmehr möglich ist, kann die Zahlungsart 
ohne Rücksprache auf Einziehungsermächtigungsverfahren vom angegeben 
Konto umgestellt werden. 
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